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Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 

Übersicht zur aktuellen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 

Die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH ist mit dem Wirtschaftsplan 2016 in der Lage die ihr über­
tragenen, satzungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen. Die Flugplatzgesellschaft erbringt Dienstleistungen 
im Allgemeinen Wirtschaftlichen Interesse (DAWI), die in Anlehnung an die EU-Beihilfeleitlinie für 
Flugplätze nicht kostendeckend sind und daher durch die öffentlichen Gesellschafter bezuschusst 
werden. Darüber hinaus ist sie unternehmerisch tätig und erwirtschaftet damit Erträge, die den öf­
fentlichen Zuschuss mindern. Beide Geschäftsbereiche werden im Rahmen des Jahresabschlusses in 
einer Trennungsrechnung gesondert dargestellt. Für die Bilanz 2014 wurde erstmals nachgewiesen, 
dass der öffentliche Zuschuss kleiner ist als die Kosten der DAWI, so dass die EU-
Beihilfeanforderungen erfüllt werden. Dies ist unverändert auch für den Wirtschaftsplan 2016 zu 
erwarten. 

Der Wirtschaftsplan 2016 sieht eine Verbesserung des Jahresergebnisses von -665.423 auf 630.138 € ( 
vor. Im Vergleich zu den Planzahlen 2015 wird eine Erlösverbesserung durch eine neue Halle erwar­
tet, die im Frühjahr 2016 in Betrieb gehen soll. 

Aus Sicht der nächsten fünf Jahre werden nur moderate Erlössteigerungen aus dem Flugbetrieb er­
wartet. Solange die Finanzierung neuer eigener Bauvorhaben nicht gesichert ist, kann der eigene 
Immobilienbestand nicht erlössteigernd ausgebaut werden. Erlössprünge sind jedoch später mit je­
der Halle zu erwarten, deren Finanzierung und Abschreibung abgeschlossen sind. 

Ein gewisses Potential besteht in künftigen Erlösen aus dem Flugbetrieb nach Aufnahme des Instru-
mentenflugbetriebes und als Folge von Ansiedlungen/Bauvorhaben Dritter. Allerdings ist noch eine 
Klage gegen den luftrechtlichen Teil der Genehmigung durch den NABU anhängig und die Deutsche 
Flugsicherung kündigt derzeit Wartezeiten von bis zu 80 Wochen für die Verfahrensplanung an. 

Es bleibt aber festzustellen, dass der Flugplatz operativ bereits heute selbsttragend ist. 

So liegt die Summe aus Abschreibungen und Zinsen im Plan 2016 bei 902.896 € gegenüber einem 
Jahresergebnis von - 630.138 €, 2019 werden 918.798 € gegenüber 573.980 € erwartet. 

Bei Zahlung des geplanten Zuschusses 2016 wird die Gesellschaft stabil und frei von Liquiditätseng­
pässen arbeiten können. ( 

Für die langfristig durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus dem Planfeststellungs-
beschluss, wie Aufforstung und Erwerb von Entsiegelungsflächen, zu denen die FGS verpflichtet ist 
und die den Haushalt erheblich belasten, wurde bereits 2013 eine bewertete Rückstellung in Höhe 
von 295 T€ gebildet. Die entsprechenden Liquiditätsrücklagen sind vorhanden. Ausgaben für das 
Instrumentenlandesystem werden erst nach Betriebsaufnahme durch Abschreibungen auf die vo­
raussichtliche Laufzeit anfallen. Von diesen Sondereinflüssen befreit, wird auch 2016 ein weiter 
stabiles Betriebsergebnis erwartet. 

Damit ist die wirtschaftliche Lage des Flugplatzes auch in Zukunft hinreichend gesichert. 

Eigenkapital 

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Stammkapital von t€ 2.275 und den Kapitalrücklagen incl. Son­
derposten aus Zuschüssen i.H.v. t€ 12.286 zusammen. 
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Finanzierungsmaßnahmen 

Die Aufnahme neuer Darlehen ist 2016 nicht geplant. Im Jahr 2015 hat sich das Kreditvolumen durch 
planmäßige Tilgungen auf 2.882 t€ reduziert. Im Herbst 2015 ist die Aufnahme eines Darlehens über 
700.000 Euro zur Finanzierung der neuen, 1.875 m2 großen Einstellhalle geplant. 

Prognose 

Der wirtschaftliche und operative Handlungsspielraum des Flugplatzes wird durch die aktuelle Fi­
nanzlage und den im Haushalt eingestellten Zuschuss des Landkreises weiter gesichert sein. Da die im 
Rahmen des Flugbetriebs erbrachten DAWI nicht kostendeckend möglich sind, wird der Flugplatz 
auch in Zukunft auf eine Zuwendung der Gesellschafter angewiesen sein. 

Der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Verlust wird deshalb als Verlustausgleich bei den Gesellschaf­
tern angefordert. 

Trebbin, den 17.9.2015 

Dr.- Ing. Klaus-Jürgen Schwahn 
Geschäftsführer 

( 
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10.9.2015 LEXsoft® (3.20) - Gesetze des Bundes und der Länder: 

Anlage 5 EigV 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Landesrecht Brandenburg 

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Normgeber: Brandenburg 
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Amtliche Abkürzung: EigV Referenz: 28-3 
Abschnitt: Anhangteil 

Anlage 5 EigV 
Anlage 5 
(zu § 24 Absatz 1) 

Formblatt 5 

Gewinn- und Verlustrechnung -f* (Sfj5> m b H 

i. Umsatzerlöse ÜJ. ^'^.9$.' 

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an 
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 

davon Auflösungen von Sonderposten mit 
Rücklageanteil 

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 

4. Sonstige betriebliche Erträge 2 ty.3, & C> 

/ 
5. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
Ol 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 

6. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter Ol 

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für A 
Altersversorgung und für Unterstützung 
Ol 

davon für Altersversorgung 

7. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände W 

3.4.V 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 

httpy/wvAV.Iexsofl.de/cgl-bln/lexsoft/justizporta]_nrw.cgl?t=144188930728217263&sessionlD=2693944101705557042&temp!afelD=printpfeview&printTyp=... 



10.92015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes und der Länder: 

davon nach § 253 Absatz 2 
Satz 3 HGB 

davon nach 5 254 HGB 

b) auf Vermögensgegenstände des 
Umlaufvermögens, soweit diese die im 
Unternehmen üblichen Abschreibungen 
überschreiten 

davon nach 5 253 Absatz 3 
Satz 3 HGB 

davon nach § 254 HGB 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen III 

davon Zuführungen zu Sonderposten mit rfTlT. 
Rücklageanteil 

9. Erträge aus Beteiligungen 

davon aus verbundenen Unternehmen 151 .rrrTT 

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 

davon aus verbundenen Unternehmen 151 

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

davon aus verbundenen Unternehmen 151 

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf 
Wertpapiere des Umlaufvermögens 

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

davon an verbundene Unternehmen 151 

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ^ ̂  

15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, 
Gewinnabführungs- und 
Teilgewinnabführungsverträgen 

16. Aufwendungen aus Verlustübernahme ^ 

17. Außerordentliche Erträge 

18. Außerordentliche Aufwendungen Mo 

19. Außerordentliches Ergebnis 

20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag 

21. Sonstige Steuern 

22. Jahresgewinn/Jahresverlust €>«SO. 

Nachrichtlich: 

Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung 
des Jahresverlustes 

a) zur Tilgung des a) zu tilgen aus dem 
http7Avww.lexsofl.de/cgl-bin/lexsofl/]ustizportal_r¥V/.cgi?t=144188930728217263&sessionlD=2693944101705557042&templatelD=prlrtpreview&pflrrtTyp=... 2/3 



10.9.2015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes und der Ländef: 

Gewinnvortrag Verlustvortrages 

b) zur Einstellung in 
Rücklagen 

b) aus dem Haushalt der X 
Gemeinde 
auszugleichen 

c) zur Abführung an den 
Haushalt der Gemeinde 

c) auf neue Rechnung 
vorzutragen 

d) auf neue Rechnung 
vorzutragen 

(1)Amtl. Anm.: 
einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse 

(2)Amtl. Anm.: 
Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht 
abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen. 

(3) Amtl. Anm.: 
einschließlich aktivierter Beträge 

(4) Am tl. Anm.: 
einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte 

(5) Amtl. Anm.: 
Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung. 

Direkter Link zu diesem Dokument: 
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi7xid=3564634,42 
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10.9.2015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes uxl der Lander: 

Anlage 2 EigV 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Landesrecht Brandenburg 

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der 
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Amtliche Abkürzung: EigV 

Abschnitt: Anhangtell 

Anlage 2 EigV 

Anlage 2 
(zu § 16 Absatz 3) 

Narmgebor. Brandenburg 

Referenz: 28-3 

-t d-S m b H  

Formblatt 2 

Finanzolan 

204T Z 0 J 6  Z 0 4 4  2.D4£ 2 Ü 1 S  

Positionen 
Ergebnis 

des 
Vorjahres 

Ansatz 
des 

lfd. Jahres 

Ansatz des 
Planwirtschaftsjahres 

Planwirtschaftsjahr 
+ 1 

Planwirtschaftsjahr 
+2 

Planwlrtschaftsjah 
+3 

oJW -ö_ JU+. t & 1 2 3 4 5 6 
(i) +/- Periodenergebnis vor 

außerordentlichen Posten 4 4 . 2 2 3  4-4.221" 4-4.239 + si. zro 
(2) +/- Abschrelbungen/Zuschrelbungen 

auf Gegenstände des 
Anlagevermögens 

(3) +/- Abschrelbungen/Zuschreibungen 
auf Sonderposten zum 
Anlagevermögen 

(4) +/- Zunahme/Abnahme der 
Rückstellungen 

(5) +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang 
des Anlagevermögens 

(6) +/- sonstige zahlungsunwirksame ! 
Aufwendungen und Erträge 

(7) +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, 
der Forderungen aus 
Ueferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva, die nicht 
der Investltions- oder 
Finanzierungstätigkeit 
zuzuordnen sind 

(8) +/- Zunahme/Abnahme der 
Verbindlichkeiten aus 
Ueferungen und Leistungen 
sowie anderer Passiva, die nicht 
der Investltions- oder 
Flnanzlerungstätlgkelt 
zuzuordnen sind 

- l l l S  -4.3<rh ~ / i 3 £ V  - -4.366 - 4.363 

(9) +/- Ein- und Auszahlungen aus 
außerordentlichen Posten -MY 4 4 - 4 -4 - 3 

(10) = Mlttelzu-/Mlttelabflu»s aus 
- Z i O  -  4 3 3  -  4 Y ö  -  4 3 0  - 4-44 

(10) = 

laufender GeschäftstSjtlqkelt - Z i O  -  4 3 3  -  4 Y ö  -  4 3 0  - 4-44 
(11) + Einzahlungen aus 

Investitionszuwendungen 

(12) + Einzahlungen aus Abgängen von 
Gegenständen des 
Sachanlagevermögens 4-MT 4 280 O 0 O 

(13) + Einzahlungen aus Abgängen 
Immaterieller 
Vermögensgegenstände 

(14) + Einzahlungen aus Abgängen des 
Flnanzanlagevermögens 

(15) + sonstige Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

(16) = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit ?-/r 3 SO o O ö 

(17) - Auszahlungen für Investitionen 
In das Sachanlagevermögen 1.DOO O o 0 O 

(18) 

* 

Auszahlungen für Investitionen 
In Immaterielle 
Vermögensgegenstände 

http^VAVw.iexsoft.de/cgl-bin/lexsoft5ustizporta]_nrw.cgi?t=144189059160463776&sessionlD=2693944101705557042&terriplatelD=prlntpreviav&prlntTyp=... 1/2 



10.9.2015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes und der Länder: 

(19) - Auszahlungen für Investitionen 
In das Finanzanlagevermögen j | ' 

(20) 
• 

sonstige Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

i 

(21) = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit '/POO 0 0 0 . ö 

(22) = Hjtte|zu-/Mltyjlabflus? aus 
dgr Investitionstätigkeit 
(16./. 21) -zes" •f 3<fo ö D 0 

(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme 
von Krediten für Investitionen -r'C) O 0 0 O 0 

(24) + Sonstige Einzahlungen aus 
Finanzlerungstätlgkelt 

I 
(25) + Einzahlungen aus 

Elgenkapitalzuführungen S3t s 6 2 / /  6 0 2  

(26) + Einzahlungen aus Sonderposten 
zum Anlagevermögen 

i 

i 

(27) + Einzahlungen aus passivierten 
Ertragszuschüssen 

i 
i 

(28) 

(29) 

= Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit uu C V 3 -  6 1 / /  6 ö 2  1 

(28) 

(29) - Auszahlungen für die Tilgung 
von Krediten für Investitionen 3 0 5  2 1 C  2 1 $  z i o  3 2 - /  

(30) - Sonstige Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 

f 
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde V 

(32) • Auszahlungen aus der 
Rückzahlung von Sonderposten 
zum Anlagevermögen 

(33) • Auszahlungen aus der 
Rückzahlung von passivierten 
Ertragszuschüssen 

(34) ts Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 30 9 3 ^ 6  31$ 3 / 0  22 

(35) o Mlttelxunwss/Mittelabfluss 
aus der 
FlnanslerpngstJitisMt 
(28./. 34) 32 3 Z Z < \  3 0 2  2 2 2  2 G O  

(36) + Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven 

(37) - Auszahlungen an 
Liquiditätsreserven 

(38) B Saldo aus der 
Inanspruchnahme von 
Liquiditätsreserven 
(36./. 37) 0 0 0 O O 

(39) Zahlungswirksame 
Veränderung des 
Finanzmittelbestandes 
(Summe aus 
Ziffer 10+22+35+38) 

iMtf ¥ 1b 2. 152. my- ( 

(40) 

(41) 

+ Finanzmittelbestand bzw. 
voraussichtlicher Bestand an 
eigenen Zahlungsmitteln am 
Anfang der Periode (ohne 
Liquiditätskredite und 
Kontokorrentverblndllchkelten) 

ki k 
UomÄU» 

Kx 

/i.os«f 3^0 
£C>4 S"00 

L / 

* " 

3Sö 

(40) 

(41) 

+ Finanzmittelbestand bzw. 
voraussichtlicher Bestand an 
eigenen Zahlungsmitteln am 
Anfang der Periode (ohne 
Liquiditätskredite und 
Kontokorrentverblndllchkelten) j . r s o  . * ± 1  . VÜO 3J-p 3ox> 

(40) 

(41) 

+ 

V9ran??idhtli«;hqr 

End« der Periode 
(40./. 39) 

39 3. Zg<? 46? ir& 
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10.9.2015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes uid der Länder: 

Anlage 3 EigV 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung - EigV) 

Landesrecht Brandenburg 

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Normgeber: Brandenburg 
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Amtliche Abkürzung: EigV Referenz: 28-3 
Abschnitt: Anhangteil 

Anlage 3 EigV 
Anlage 3 
(zu § 17 Absatz 3) 

Formblatt 3 

-+• n* to M 

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällia werdenden Ausciaben (S 17 Absatz 1 EiaVJ 

Ver Dflichtungsermächtigungen des Jahres Voraussichtlich fällige 
Ausgaben - in 1.000 € -

Ver 

20 
iL 

20 
- f V  

20 
/!» 

20 
AA 

SIS 
20 20 f 3 Of 
20 AI 23V 
20 A$ in 

Summe G l A  Q o z  S74 
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene 
Kreditaufnahme *00 

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 
Absatz 2 EiaVJ 

Nr. Bezeichnung 20 _ 20 _ 20 20 20 _ 20 _ 

Einzahlunaen 

1 Zuschüsse der Gemeinde, 

Wtp:/Avww.lexsoflde/cgi-birVlexsoft/justj2porta]_nrv/.cgi?t=144189061075309991&sessionlD=2593944101705557042&tefTiplatelD=prirtprevie,//&prlntTyp=... 
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davon als: i i 
i 

- Kapitalzuschüsse (§ 23 
Absatz "2) 

davon zum Ausgleich 
liquiditätswirksamer 
Verluste (§ 11 
Absatz 6 Satz 1) 

- Investitionszuschüsse (§ 23 
Absatz 3) 

- Betriebskostenzuschüsse 
(§ 23 Absatz 4 Satz 1) 

- Veriustausgleichszuschüsse 
(§ 23 Absatz 4 Satz 2) 

2 Darlehen der Gemeinde 

3 Sonstige Einzahlungen der 
Gemeinde 

Auszahlunaen 
— 

1 Ablieferungen an die 
Gemeinde 

— 

- von Gewinnen 

- von Konzessionsabgaben 

- von 
Verwaltungskostenbeiträgen 

- bei Eigenkapitalentnahmen 

2 Tilgung von Darlehen der 
Gemeinde 

3 Sonstige Auszahlungen an die 
Gemeinde 

Direkter Link zu diesem Dokument: 
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10.9.2015 LEXsoft® (32.0) - Gesetze des Burxies und der Länder: 

Anlage 1 EigV 
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Landesrecht Brandenburg 

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der 
Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) 
Amtliche Abkürzung: EigV 
Abschnitt: Anhangteil 

Anlage 1 EigV 
Anlage 1 
(zu § 14 Absatz 1) 

Formblatt 1 

Normgeber: Brandenburg 

Referenz: 28-3 

Eigenbetrieb 

der Gemeinde 

T^uq geselUcA* Sc.Lo^ Ia atj&u t>(-/ 

(*Ct i*td UreK) 

Festsetzungen nach 5 14 Absatz 1 Nummer 1 EiaV für das Wirtschaftsjahr 
V-

Aufgrund des*§ 7 Nummer 3 und des 5 14 Absatz 1 der 
Eiqenbetriebsyerordnunq hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 

den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
festgestellt: '*• 

1 Es betragen 

1.1 im Erfolgsplan 

die Erträge 

die Aufwendungen 

der Jahresgewinn 

der Jahresverlust 
^... • 

1.2 im Finanzplan 

4.63SQ4T € 

c 

€ 

A 
Mittelzufluss/Mittelabfluss 

aus laufender Geschäftstätigkeit 
3" " 

Mittelzufluss/Mittelabfluss . 

aus der Investitionstätigkeit" 

Mittelzufluss/Mittelabfluss 

aus der Finanzierungstätigkeit 

Es werden festgesetzt 

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 

- 4S5.0OO c 

+ 3/0.000 € 

-f-2^000 € 

Wlp7Avww.lexsoft.de/cgl-blrVl exsoft/] ustizportaJ_nr\v.cgi?t=1441890569037656818sessionlD=2693944101705557042&templatelD=prir^prevlew8printTyp=... 1/2 



10.9.2015 LEXsoft® (3.2.0) - Gesetze des Bundes und der Länder: 

2.2 der Gesamtbetrag der € 
Verpflichtungsermächtigungen auf 

2.3 die Verbandsumlage (nur bei € 
Zweckverbänden) 

Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen 
Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen: 

a) € 

b) € 

c) € 

Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamter 

Direkter Link zu diesem Dokument: 
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi7xid=3564634,38 
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